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Kapitel 1

Einführung

„Der Soldat steht, vom Dienst her gesehen, den er dem Staate leistet, neben dem
Beamten.“1 Unter den drei öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnissen
Beamte, Richter und Soldaten nimmt das Soldatentum seit jeher einen ambivalenten
Platz ein. Einerseits weist es deutliche Parallelen zumBeamtenverhältnis auf, wie bei
den Fragen der Besoldung und Versorgung, andererseits finden sich auf den ersten
Blick deutliche Unterschiede, wie etwa bei der Unterscheidung zwischen Befehl und
Gehorsamspflicht im Soldatenverhältnis, § 11 SG, sowie bei der hiervon abwei-
chenden Behandlung von Beamten, deren Verhältnis durch Weisung und Folge-
pflicht, § 62 BBG und § 35 BeamtStG, Eigenverantwortung sowie Remonstrati-
onsrecht, § 63 BBG und § 36 BeamtStG, geprägt ist.

A. Das Soldatenurteil des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits vor Inkrafttreten der Wehrverfassung
im Zuge der Wiederbewaffnung2 entschieden, dass die Soldaten nicht unter den
Anwendungsbereich des Art. 33 V GG fallen und somit auf sie nicht die herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums Anwendung finden.3 Das Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren mehrerer ehemaliger Wehrmachtsoffiziere betraf das G
1314, das die Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes vor dem
Stichtag 8. Mai 1945 zumGegenstand hatte. Die Berufung der Beschwerdeführer auf
Art. 33 V GG, der auch die Unverletzlichkeit der wohlerworbenen Rechte der Be-
rufssoldaten5 schütze, lehnte das Bundesverfassungsgericht ab: Art. 33 V GG ent-

1 BT-Drs. II/1700, S. 16.
2 Dieser Begriff stammt aus der Debatte um die Wiedereinführung deutscher Streitkräfte in

den 50er Jahren und ist politisch an sich negativ konnotiert. Stein, Verteidigungsfunktion und
Grundgesetzordnung, S. 24, weist zu Recht auf dessen ideologische Aufladung gemeinsam
mit anderen Termini („Wiederaufrüstung“, „Remilitarisierung“) hin. Zugunsten der einfa-
cheren Verständlichkeit wird dieser eingängige Begriff in der Folge für die Bezeichnung der
Wiederbegründung deutscher Streitkräfte in den 50er Jahren dennoch genutzt.

3 BVerfGE 3, 288 (334 ff.); vgl. auch BVerfGE 16, 94 (111).
4 Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes

fallenden Personen, BGBl. I 1951 S. 307.
5 Um Missverständnissen bei der Doppeldeutigkeit des Begriffs des Berufssoldaten im

Sinne des Soldatengesetzes (nach § 1 II 1 SG umfasst dieser Begriff lediglich auf Lebenszeit



halte nach Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck keine institutionelle Garantie des
Berufssoldatentums.6 Überdies bestünden keine hergebrachten Grundsätze des Be-
rufssoldatentums wie für das Berufsbeamtentum, da sich solche aufgrund der ver-
schiedenartigen Wehrverfassungen im Kaiserreich, Weimarer Republik und NS-
Staat nicht hätten bilden können.7 Der Soldatenstatus habe seit jeher weitgehend zur
Disposition des einfachen Gesetzgebers gestanden.8

Dieses Urteil ist bis heute Ausgangspunkt einer Rechtsprechung, die Soldaten den
Schutz des Art. 33 V GG generell versagt und allenfalls über Umwege gewährt. So
hat etwa das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Ausgestaltung der Sol-
datenversorgung und Alimentation nach Art. 131 GG, auf die ein Recht gemäß
Art. 14 I GG und nicht aus Art. 33 V GG besteht, sich gleichwohl nach den
Grundsätzen bemisst, die sich aus Art. 33 V GG ergeben.9 Art. 14 I GG ist insofern
für Soldaten wie Art. 33 V GG auszulegen. Als Grund hierfür führte das Bundes-
verfassungsgericht an, dass Art. 131 GG die Folgen für die nach dieser Norm Be-
rechtigten nach einheitlichen Grundsätzen geregelt wissen wollte – allerdings er-
streckte das Bundesverfassungsgericht diese Rechtsprechung später in ständiger
Rechtsprechung auch auf die Versorgung derjenigen Berufssoldaten, die nicht unter
Art. 131 GG fallen, ohne diesen Unterschied zu erörtern.10 Andererseits betont das
Bundesverfassungsgericht wiederum, dass keine verfassungsrechtliche Verpflich-
tung zur Angleichung des Berufsrechts der Soldaten an das Beamtenrecht bestehe.11

Während das Bundesverfassungsgericht die Soldaten also von dem personalen
Schutzbereich von Art. 33 V GG ausnimmt, hält es gleichzeitig die hergebrachten
Grundsätze des richterlichen Amtsrechts, worunter etwa die persönliche und sach-
liche Unabhängigkeit des Richters fällt, für von Art. 33 V GG mitumfasst.12 Glei-
chermaßen verfährt das Gericht mit den strukturellen Besonderheiten des Hoch-
schulwesens in Form von hergebrachten Grundsätzen des Hochschullehrerbeam-
tentums, die ebenfalls von Art. 33 V GG geschützt seien.13

Wehrdienst leistende Soldaten) sowie des allgemeineren Sprachgebrauchs, welcher auch
Soldaten auf Zeit nach § 1 II 2 SG erfasst (und dem sich hier auch das Bundesverfassungs-
gericht angeschlossen hat), zu vermeiden, ist die Verwendung des Begriffs Berufssoldaten,
soweit nicht beide gebraucht werden, im Folgenden als auf beide Statusgruppen bezogen zu
verstehen.

6 BVerfGE 3, 288 (289) Ls. 6.
7 BVerfGE 3, 288 (335).
8 BVerfGE 3, 288 (334).
9 BVerfGE 16, 94 (117).
10 BVerfGE 44, 249 (281); 65, 141 (147); 76, 256 (294); 145, 249 (269); BVerfG, BeckRS

2008, 35229.
11 BVerfG, BeckRS 2008, 35229.
12 BVerfGE 12, 81 (88); 55, 372 (391 f.).
13 BVerfGE 35, 23 (30 f.); 35, 79 (146); 43, 242 (277); 67, 1 (12 f.).
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In der Rechtsprechung des Dienstrechtssenats des Bundesverwaltungsgerichts
werden zu Entscheidungen in soldatenrechtlichen Fragen immer wieder die paral-
lelen Normen des Beamtenrechts und die dazu entwickelte Judikatur zitiert und
mitunter auch beamten- und richterrechtliche Vorschriften entsprechend angewen-
det.14 Während das Bundesverwaltungsgericht etwa bei einer Mitgliedschaft eines
Soldaten in der NPD „keine Zweifel“ hat, dass die Grundsätze des Art. 33 V GG zur
Verfassungstreue des Beamten auch auf Soldaten anzuwenden seien,15 ist in anderen
Fällen die Behauptung anzutreffen, es sei „ernstlich nicht in Zweifel [zu ziehen], dass
der Beamtenstatus ein grundlegend anderer ist, als der Soldatenstatus“.16 An anderer
Stelle wiederum wird die Anwendung von Art. 33 V GG auf Soldaten mit Verweis
auf die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung verneint, aber gleichwohl die fest-
gestellt, dass der Gesetzgeber den „zentralen, für das Beamten- und Soldatenver-
hältnis wesentlichen Grundsatz“ der amtsangemessenen Alimentation zu berück-
sichtigen habe.17 Woraus das Bundesverwaltungsgericht diesen wesentlichen
Grundsatz für beide Statusverhältnisse allerdings zieht, wenn schon nicht aus
Art. 33 V GG, bleibt in der Entscheidung unklar.

B. Die Reichweite des Art. 33 V GG in der Literatur

In der bundesrepublikanischen Literatur findet diese Ambivalenz in der Recht-
sprechung, je nach Einzelfall die Besonderheit des Soldatenstatus zu betonen oder
den Gleichklang mit dem Beamtenrecht den Vorrang einzuräumen, ein eher diffuses
Echo: Während einige einen Weg hin zu einem „einheitlichen Staatsdienerrecht“
begrüßen,18 betonen andere wiederum die Unterschiede zwischen den Status, ob-
gleich sie die Parallelen nicht bestreiten möchten.19 Zumeist belaufen sich die
Ausführungen zur Anwendbarkeit von Art. 33 V GG auf Soldatendienstverhältnisse
darauf, die Nichtanwendbarkeit mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts festzustellen,20 wobei bisweilen ein Teil der Argumen-
tation des Bundesverfassungsgerichts wiedergegeben wird.21 Diese Rechtsprechung

14 BVerwGE 73, 216 (217).
15 BVerwGE 83, 345 (348); BVerwG, Beschl. v. 11. Oktober 1983, Az.: 1 WB 81/83.
16 BVerwG NZWehrR 1969, 29 (30).
17 BVerwGE 66, 147 (149).
18 Poretschkin/Lucks, SG, SG Vorbem. Rn. 11; Becker, ZBR 1982, 258 (267).
19 Kowalczyk, Bundeswehr und Nationale Volksarmee, S. 84 f.; Raap, Wehrrecht, S. 186;

Sanne/Weniger, SG, Einf. Rn. 3; Steinkamm, in: FS v. d. Heydte, S. 1457, 1473 f.
20 Zippelius/Würtenberger, Staatsrecht, (31. Auflage, in 33. Auflage gestrichen) S. 382;

Badura, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 33. Rn. 54; Hense, in: Epping/Hillgruber, Beck-
OK GG, Art. 33 Rn. 36; Leisner, in: Sodan, GG, Art. 33 Rn. 26; Pieper, in: Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke, GG, Art. 33 Rn. 140.

21 Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, Art. 33 Rn. 173.
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